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Zwischenprüfung 
 

im Ausbildungsberuf 
 

Verwaltungsfachangestellte/r 
 
 

am 15. Dezember 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Prüfungsaufgabe:  Haushaltswesen und Beschaffung 

 
 

 
 
Arbeitszeit: 60 Minuten 
 
Hilfsmittel: Es gilt die Hilfsmittelbestimmung für die Zwischen- und Abschlussprüfun-

gen im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r vom 25. August 
2010 mit Ergänzungen vom 28. März 2012, 27. August 2012 und 22. Au-
gust 2018. 

 
 
Hinweis: Bitte geben Sie zu Beginn Ihrer Ausführungen den Bearbeitungs-

stand Ihrer VSV an! 
 

Beantworten Sie die Fragen und begründen Sie Ihre Antworten mit 
den einschlägigen Rechtsvorschriften, sofern nichts anderes ange- 
geben ist! 
 
Das Arbeitsblatt ist getrennt von der Aufgabenstellung geheftet mit 
den Ausarbeitungen abzugeben! Bitte tragen Sie Ihre Prüfungsnum-
mer ein! 
 

Diese Aufgabe besteht aus vier Seiten (einschließlich Deckblatt und einem Arbeitsblatt)!     
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Teil 1 Haushaltswesen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

60 Punkte 
 
Die sächsische Stadt Frohburg ist mit der Planung für das folgende Haushaltsjahr be-

schäftigt. Nachdem ab dem 25. September 2020 der Entwurf der Haushaltssatzung zur 

Einsichtnahme in den Räumen des Rathauses für sieben Arbeitstage ausgelegt und in 

öffentlichen Stadtratssitzungen behandelt wurde, soll am 25. November 2020 die Be-

schlussfassung erfolgen. (Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass heute der 25. November 

2020 ist.) 

Frau Meyer wohnt seit 15 Jahren in Frohburg. Während der Auslegung des Entwurfs der 

Haushaltsatzung hatte sie in diesen Einsicht genommen. Daraufhin kritisierte sie schrift-

lich am 28. Oktober 2020 den geplanten Neubau für das städtische Museum als Res-

sourcenverschwendung. Wesentlich wichtiger sei nach ihrer Ansicht der Neubau einer 

Kindertagesstätte. 

 

Frau Meyer hat zwar bisher keine Antwort auf ihr Schreiben erhalten, will aber umso 

genauer darauf achten, dass die anderen geplanten Vorgaben im Haushaltsplan der 

Stadtverwaltung auch umgesetzt werden. "Das ist mein gutes Recht als Steuerzahlerin!", 

meint Frau Meyer. 

1) Prüfen Sie, unter Angabe der jeweiligen Rechtsvorschriften, welche Rechte Frau 

Meyer hat.      

 

a) Prüfen Sie, ob Frau Meyer berechtigt war, ihre Bedenken gegen den Neubau für 

das städtische Museum vorzubringen.          (11 Punkte) 

 

b) Prüfen Sie, ob Frau Meyers Einwendungen bei der Haushaltsplanung berücksich-

tigt werden mussten.    (14 Punkte) 

  

c) Prüfen Sie, ob Frau Meyer einen rechtlichen Anspruch auf die Umsetzung des 

Haushaltsplans hat.    (6 Punkte) 

 

2) Frau Meyer finanziert mit ihren Steuerzahlungen den Stadtrat mit. Sie zahlt z. B. 

Grundsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. 

 

 

a) Ordnen Sie die von Frau Meyer gezahlten Steuern den direkten bzw. den indirekten 

Steuern zu. Keine Angabe von Rechtsvorschriften erforderlich.        (3 Punkte) 

 

b) Prüfen Sie, ob man für eine Steuer eine direkte Gegenleistung von der Stadt erhal-

ten kann. Eine Angabe der Rechtsvorschriften ist erforderlich.        (5 Punkte) 

 

3) Frau Meyer weiß, dass der Haushaltsplan aus verschiedenen Teilen besteht. Nennen 

Sie, unter Angabe der Rechtsvorschriften, die Bestandteile des Haushaltsplanes.  

                     (5 Punkte) 
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4) Ordnen Sie die folgenden Geschäftsvorfälle den entsprechenden Haushaltsplanteilen 

zu. Handelt es sich um Ertrag/Aufwand und/oder Einzahlung/Auszahlung? Nutzen Sie 

für Ihre Antwort das anliegende Arbeitsblatt! Geben Sie jeweils die Rechtsvor-

schriften für die Zuordnung zu den Haushaltsplanteilen an.  (16 Punkte) 

 
a) Kreditaufnahme bei der Sparkasse für die Investition in den Schulanbau   

 
b) Zinsen für den Kredit bei der Sparkasse müssen gezahlt werden  
 
c) Am Jahresende werden planmäßige Abschreibungen auf das Grundschulge-

bäude gebildet. 
 

Teil 2 Beschaffung 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

40 Punkte 

Sachverhalt 1 
 
Die Stadtverwaltung Frohburg erhält am 1. Oktober 2020 ein schriftliches Angebot der 

Firma Computerservice GmbH über zehn Computergeräte für die neuen Besucherar-

beitsplätze der Stadtbibliothek. Das Angebot enthält keine Angaben zu den Lieferbedin-

gungen. Entsprechend des Angebotes bestellt die Stadtverwaltung Frohburg am 13. Ok-

tober 2020 die zehn Computergeräte und verlangt die Lieferung am 20. November 2020. 

Am 14. Oktober 2020 bestätigt die Computerservice GmbH die Bestellung telefonisch 

und sichert die Lieferung am 20. November 2020 zu.  

 

Begründen Sie Ihre Antworten mit den einschlägigen Rechtsvorschriften! 
 
5) Beschreiben Sie, wie ein wirksamer Kaufvertrag zwischen der Stadtverwaltung Froh-

burg und der Computerservice GmbH zu Stande kommt.   (12 Punkte) 

 

6) Nennen Sie die vertragstypischen Pflichten, die sich für Verkäufer und Käufer beim 

Kaufvertrag ergeben.       (8 Punkte) 

 

Sachverhalt 2 

 

Am 20. November 2020 trifft die Lieferung ein. Bei der Prüfung der Lieferung wird fest-

gestellt, dass nur acht Computergeräte geliefert wurden. 

 

7) Begründen Sie anhand des Gesetzes, um welchen Mangel nach der Sache es sich 

handelt!         (6 Punkte) 

 

Am darauffolgenden Tag werden die Computergeräte installiert und ausprobiert. Dabei 

wird bei einem Computergerät festgestellt, dass die dazu gelieferte Software schadhaft 

und deshalb für die Stadtbibliothek nicht nutzbar ist. 

 

8) Begründen Sie anhand des Gesetzes, um welchen Mangel nach der Sache es sich 

hier handelt!        (8 Punkte) 

 

9) Ordnen Sie die beiden Mängel nach der Erkennbarkeit zu!  (6 Punkte) 
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Arbeitsblatt     Prüfungsnummer: __ __ __ -Z-20-400 
 

Das Arbeitsblatt ist getrennt von der Aufgabenstellung geheftet mit den Ausarbeitungen abzuge-
ben! Bitte tragen Sie Ihre Prüfungsnummer ein! 

 
 
 
Zu Teil 1 Haushaltswesen Aufgabe 4 
 

Verwal-
tungs- 
vorfall 

 

Einzahlung /Auszahlung 
und/oder 

Ertrag/Aufwand 

Teil des 
Haushaltsplans 

Rechtsgrundlage 

 
 
 
 

a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

c) 
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Lösungsvorschlag  
 

zur Zwischenprüfung 
im Ausbildungsberuf  

Verwaltungsfachangestellte/r 
 

am 15. Dezember 2020 
 
 

 
 

2. Prüfungsaufgabe: 
 

Haushaltswesen und Beschaffung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nachfolgenden unverbindlichen Hinweise zur Lösung behandeln die nach Auf-
fassung des Erstellers maßgeblichen Probleme der Aufgabe. 
 
Sie stellen keine „Musterlösung“ dar und schließen andere vertretbare, folgerichtig 
begründete Ansichten selbstverständlich nicht aus. Der Inhalt und der Umfang der 
Lösungshinweise, die Ausführlichkeit und die Detailgenauigkeit der Darlegungen 
enthalten insbesondere keinen vom Prüfungsausschuss vorgegebenen Maßstab 
für die Leistungsanforderung und –bewertung. 
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Teil 1 Haushaltswesen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

60 Punkte 
 
Die sächsische Stadt Frohburg ist mit der Planung für das folgende Haushaltsjahr be-

schäftigt. Nachdem ab dem 25. September 2020 der Entwurf der Haushaltssatzung zur 

Einsichtnahme in den Räumen des Rathauses für sieben Arbeitstage ausgelegt und in 

öffentlichen Stadtratssitzungen behandelt wurde, soll am 25. November 2020 die Be-

schlussfassung erfolgen. (Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass heute der 25. November 

2020 ist.) 

Frau Meyer wohnt seit 15 Jahren in Frohburg. Während der Auslegung des Entwurfs der 

Haushaltsatzung hatte sie in diesen Einsicht genommen. Daraufhin kritisierte sie schrift-

lich am 28. Oktober 2020 den geplanten Neubau für das städtische Museum als Res-

sourcenverschwendung. Wesentlich wichtiger sei nach ihrer Ansicht der Neubau einer 

Kindertagesstätte. 

 

Frau Meyer hat zwar bisher keine Antwort auf ihr Schreiben erhalten, will aber umso 

genauer darauf achten, dass die anderen geplanten Vorgaben im Haushaltsplan der 

Stadtverwaltung auch umgesetzt werden. "Das ist mein gutes Recht als Steuerzahlerin!", 

meint Frau Meyer. 

1) Prüfen Sie, unter Angabe der jeweiligen rechtlichen Rechtsvorschriften, welche 

Rechte Frau Meyer hat.      

 

a) Prüfen Sie, ob Frau Meyer berechtigt war, ihre Bedenken gegen den geplanten 

Neubau für das städtische Museum vorzubringen.                        (11 Punkte) 

 

Einwohner der Gemeinde lt. § 10 (1) SächsGemO ist jeder der in der Gemeinde 

wohnt. Nach § 76 (1) S. 4 SächsGemO können Einwohner gegen den Entwurf der 

Haushaltssatzung Einwendungen erheben. Somit kann Frau Meyer als Einwohne-

rin Einwendungen/Bedenken gegen die Errichtung des Kulturzentrums vorbringen. 

 

b) Prüfen Sie, ob Frau Meyers Einwendungen bei der Haushaltsplanung berücksich-

tigt werden mussten.    (14 Punkte) 

Gem. § 76 (1) S. 3 SächsGemO ist der Entwurf an sieben Arbeitstagen öffentlich 

auszulegen und gem. § 76 (1) S.4 SächsGemO können Einwohner ... bis zum Ab-

lauf von 14 Arbeitstagen seit Beginn der öffentlichen Auslegung Einwendungen ge-

gen den Entwurf erheben; .... . (Die Frist läuft mit Auslegunq 14 Arbeitstage) d.h. 

die Frist ist mit Ablauf des 14. Oktober 2020 beendet.  Frau Meyer’s Einwendungen 

erfolgten am 28. Oktober 2020. Die Einwendungen von Frau Meyer sind nicht frist-

gemäß und müssen somit nicht berücksichtigt werden § 76 Abs. 1 S. 5 SächsGemO.  
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c) Prüfen Sie, ob Frau Meyer einen rechtlichen Anspruch auf die Umsetzung des 

Haushaltsplans hat.    (6 Punkte) 

 

Nein, ein rechtlicher Anspruch besteht nicht, da lt. § 75 (4) S. 2 SächsGemO keine 

Ansprüche oder Verbindlichkeiten durch den Haushaltsplan begründet werden.  

Oder: Lt. § 75 (4) S. 1 SächsGemO ist der HH-Plan nur für die Führung der HH-

Wirtschaft (Verwaltung) verbindlich. 

 

2) Frau Meyer finanziert mit ihren Steuerzahlungen den Stadtrat mit. Sie zahlt z. B. 

Grundsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. 

 

a) Ordnen Sie die von Frau Meyer gezahlten Steuern den direkten bzw. den indirek-

ten Steuern zu. Keine Angabe von Rechtsvorschriften erforderlich.        (3 Punkte) 

 

Direkte Steuern: Grundsteuer, Gewerbesteuer  

Indirekte Steuern: Umsatzsteuer  

 

b) Prüfen Sie, ob man für eine Steuer eine direkte Gegenleistung von der Stadt er-

halten kann.  Eine Angabe der Rechtsvorschriften ist erforderlich.        (5 Punkte) 

 

Lt. § 3 (1) Abgabenordnung sind Steuern Geldleistungen, die nicht eine Gegenleis-

tung für eine besondere Leistung darstellen. d.h. man erhält keine direkte Gegen-

leistung von der Gemeinde dafür. 

 

 

3) Frau Meyer weiß, dass der Haushaltsplan aus verschiedenen Teilen besteht. Nen-

nen Sie, unter Angabe der Rechtsvorschriften, die Bestandteile des Haushaltspla-

nes.    (5 Punkte) 

 

Lt. §1 (1) SächsKomHVO besteht der Haushaltsplan aus Gesamthaushalt, Teil-

haushalten und Stellenplan. 

 

4) Ordnen Sie die folgenden Geschäftsvorfälle den entsprechenden Haushaltsplanteilen 
zu. Handelt es sich um Ertrag/Aufwand und/oder Einzahlung/Auszahlung? Nutzen Sie 
für Ihre Antwort das anliegende Arbeitsblatt! Geben Sie jeweils die Rechtsvor-
schriften für die Zuordnung zu den Haushaltsplanteilen an.  (16 Punkte) 
 
a) Kreditaufnahme bei der Sparkasse für die Investition in den Schulanbau   

 
b) Zinsen für den Kredit bei der Sparkasse müssen gezahlt werden 

 
c) Am Jahresende werden planmäßige Abschreibungen auf das Grundschulge-

bäude gebildet. 
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Verwal-
tungs- 
vorfall 

Einzahlung /Auszahlung 
und/oder 

Ertrag/Aufwand 

Teil des 
Haushaltsplans 

Rechtsgrundlage 

 
a) 
 

 
Einzahlung 

 
Finanzhaushalt 

§ 3 (1) Nr. 36 Sächs-
KomHVO  

 
b) 
 
 

Aufwand,  
 
Auszahlung 

Ergebnishaushalt, 
 
Finanzhaushalt 

§ 2 (1) Nr. 15 Sächs-
KomHVO 
§ 3 (1) Nr. 13 Sächs-
KomHVO           

 
c) 
 

 
Aufwand 

 
Ergebnishaushalt 

§ 2 (1) Nr. 14 Sächs-
KomHVO           

 
 

Teil 2 Beschaffung 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

40 Punkte 

Sachverhalt 1 
 
Die Stadtverwaltung Frohburg erhält am 1. Oktober 2020 ein schriftliches Angebot der 

Firma Computerservice GmbH über zehn Computergeräte für die neuen Besucherar-

beitsplätze der Stadtbibliothek. Das Angebot enthält keine Angaben zu den Lieferbedin-

gungen. Entsprechend des Angebotes bestellt die Stadtverwaltung Frohburg am 13. Ok-

tober 2020 die zehn Computergeräte und verlangt die Lieferung am 20. November 2020. 

Am 14. Oktober 2020 bestätigt die Computerservice GmbH die Bestellung telefonisch 

und sichert die Lieferung am 20. November 2020 zu.  

 

Begründen Sie Ihre Antworten mit den einschlägigen Rechtsvorschriften! 
 
5) Beschreiben Sie, wie ein wirksamer Kaufvertrag zwischen der Stadtverwaltung Froh-

burg und der Computerservice GmbH zu Stande kommt!   (12 Punkte) 
 

Kaufvertrag entsteht durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen 

vgl. §§ 145 und 147 BGB  

Stadtverwaltung erhält am 01.10.2020 schriftliches Angebot von Computerservice 

GmbH = Antrag  

Bestellung der Computergeräte am 13.10.2020 (Annahme) ist zu spät, Annahmefrist 

nicht beachtet, vgl. § 147 BGB  

Kaufvertrag nicht zustande gekommen  

Bestellung am 13.10.2020 stellt neuen Antrag dar  

 

Bestellbestätigung am 14.10.2020 = Annahme = Kaufvertrag ist wirksam zu Stande 

gekommen  
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6) Nennen Sie die vertragstypischen Pflichten, die sich für Verkäufer und Käufer beim 

Kaufvertrag ergeben!       (8 Punkte) 
 

§ 433 BGB 

Abs.1 Verkäufer:  

- muss die Sache dem Käufer (rechtzeitig) übergeben  

- ihm das Eigentum an der Sache verschaffen  

- die Sache muss mangelfrei übergeben werden  

(- muss den Kaufpreis annehmen)  

Abs.2 Käufer:  

- muss den vereinbarten Kaufpreis (rechtzeitig) zahlen und die gekaufte Sache ab-

nehmen  

 

 

Sachverhalt 2 

 

Am 20. November 2020 trifft die Lieferung ein. Bei der Prüfung der Lieferung wird fest-

gestellt, dass nur acht Computergeräte geliefert wurden. 

 

7) Begründen Sie anhand des Gesetzes, um welchen Mangel nach der Sache es sich 

handelt!         (6 Punkte) 

 

Sachmangel nach § 434 Abs. 3 BGB, Zu-wenig-Lieferung 

 

Am darauffolgenden Tag werden die Computergeräte installiert und ausprobiert. Dabei 

wird bei einem Computergerät festgestellt, dass die dazu gelieferte Software schadhaft 

und deshalb für die Stadtbibliothek nicht nutzbar ist. 

 

8) Begründen Sie anhand des Gesetzes, um welchen Mangel nach der Sache es sich 

hier handelt!        (8 Punkte) 

 

Sachmangel nach § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB; für die gewöhnliche Verwendung nicht 

geeignet  

 

9) Ordnen Sie die beiden Mängel nach der Erkennbarkeit zu!  (6 Punkte) 

 

Zu-wenig-Lieferung = offener Mangel  

schadhafte Software = verdeckter Mangel  

 

 

 

 
 
 
 


